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Eidgenössisch diplomierte Ex-
pertinnen undExperten in Rech-
nungslegung und Controlling
sind Spitzenkräfte ihres Fachs.
Sie gehören zu den am besten
ausgebildeten unter den im
internationalen Vergleich ohne-
hin speziell gut ausgebildeten
SchweizerBerufsleuten.Deshalb
hat sie das Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innova-
tion (SBFI) als erste Berufsgrup-
pe auf der höchsten Stufe imNa-
tionalen Qualifikationsrahmen
Berufsbildung eingereiht. Bei ei-
ner akademischen Laufbahn ent-
spricht das einem Master- oder
gar Doktortitel. Die Rechnungs-
legungs- und Controlling-Fach-
leute aber dürfen sich nicht ein-
mal Bachelor nennen.

Nun ist ihrem Verband «veb.
ch» der Geduldsfaden gerissen.
Er führt eigenmächtig die be-
gehrten Bezeichnungen für sei-

ne Mitglieder ein, die über den
eidgenössischen Fachausweis
beziehungsweise das entspre-
chende Diplom verfügen. Dies
gab derVerband an seiner Gene-
ralversammlung gestern in Zü-
rich bekannt.

Bundeslösung frühestens
2025 – «wenn überhaupt»
DerVorstand habe diesen Schritt
«sozusagen im Notrecht» be-
schlossen, sagt Herbert Mattle,
der «veb.ch» während mehr als
dreissig Jahren führte und nun
zurücktritt. Ohne Bachelor oder
Master seien dieMitglieder nicht
nur bei der Stellensuche imAus-
land benachteiligt, sondern auch,
wenn sie in der Schweiz für ei-
nen ausländischen Konzern ar-
beiten möchten.

Den Glauben daran, dass sich
derBund bewegt, hatMattle nach
eigenemBekundenverloren.Das

SBFI habe zwar endlich eingese-
hen, dass die englische Überset-
zung in der Praxis unbrauchbar
sei, und imApril Vorschläge zum
Professional Bachelor bezie-
hungsweise Master als Titelzu-
sätze in die Konsultation ge-
schickt.

«Ob es aber jemals dazu
kommt, steht nach unsererBeur-
teilung in den Sternen», soMatt-
le. Das SBFI sage selber, dass es
frühestens 2025 eine Lösung ge-
ben werde, «wenn denn über-
haupt». Dazu brauche es Geset-
zes- oder Verordnungsänderun-
gen, die das Parlament bisher
stets abgelehnt habe.

Swissuniversities fürchtet
Titel-Wirrwarr
Das liegt nicht zuletzt amWider-
stand der Fachhochschulen und
Universitäten. Deren Dachorga-
nisation Swissuniversities bleibt

skeptisch: «Die vorgeschlagenen
Titel(zusätze) sind imHochschul-
bereich verankert», heisst es in
der Konsultationsantwort ans
SBFI.Würden sie in der höheren
Berufsbildung genutzt, bestehe
das Risiko, «dass eine zusätzli-
che Verwirrung gestiftet wird».
Kurz: Man solle doch bitte ande-
re Lösungen suchen.

Eine solche hat das SBFI vor
ein paar Jahren präsentiert. Her-
ausgekommen sind regelrechte
Wortschlangen. Ein Fachmann
im Finanz- und Rechnungswe-
sen mit eidgenössischem Fach-
ausweis braucht für seinen Be-
rufstitel auf Englisch 96 Zeichen,
eine diplomierte Expertin in
Rechnungslegung und Control-
ling gar deren 115. «Das ist sper-
rig, unverständlich und untaug-
lich für den internationalen
Arbeitsmarkt», sagt Mattle. «Ba-
chelor Professional veb.ch in Ac-

counting» hingegen kommt mit
42 Zeichen aus, für «Master Pro-
fessional veb.ch in Accounting»
braucht es nur 40. Die Titel leh-
nen sich an jene an, die in
Deutschland bereits seit 2020 ge-
bräuchlich sind. «veb.ch» hat sie
alsMarke beimEidgenössischen
Institut für geistiges Eigentum
registrieren lassen.

Ab 1. Juli können die Mitglie-
der die neuenTitel beimVerband
beantragen. Dieser prüft, ob sie
berechtigt sind, ihn zu tragen,
was nach SchätzungenvonMatt-
le auf etwa 6500 Personen zu-
treffen dürfte.Wenn ja, dürfen sie
sich Bachelor oder Master nen-
nen – und sich anschliessend
bessere Chancen bei einerBewer-
bung im Ausland ausrechnen.
Nach fünfWerktagen, nicht nach
mehreren Jahren.

Eva Novak

Berufsverband führt eigenmächtig Berufs-Bachelor und -Master ein
Bund ist zu langsam Buchhalterinnen und Controller können schon ab Juli die akademischen Titel verwenden.

Heute kann es bis zu zwanzig
Jahre dauern, bis ein grosses
Solarkraftwerk, ein Windpark
oder einWasserkraftwerk bewil-
ligt ist. Das soll sich ändern, zu-
mindest bei Anlagen von natio-
nalem Interesse. Der Bundesrat
schlägt den Räten eineÄnderung
des Energiegesetzes vor,mit dem
die heutigen Bewilligungsver-
fahren gestrafft und die Einspra-
chemöglichkeiten eingeschränkt
würden. Der Bundesrat möchte,
dass das Parlament die Vorlage
schon ab kommendem August
berät.

Für Solar- und Windkraft-
anlagen soll es in den Kantonen
neu ein konzentriertes Plange-
nehmigungsverfahren geben,
wie das Amt für Raumentwick-
lung (ARE) gestern schrieb. Der
Standortkanton allein soll in
Zukunft den Bau von Anlagen
sowie deren Erweiterungen und
Erneuerungen bewilligen. Er soll
auch jene Bewilligungen aus-
sprechen, die heute die Gemein-
de erteilt. Die Gemeinden sollen
aber nicht aussen vor bleiben,
sondern früh ins Verfahren ein-
bezogenwerden. Genaue Vorga-
ben dazu macht das Gesetz den
Kantonen nicht.

Das konzentrierte Verfahren,
das von der Nutzungsplanung
bis zur Baubewilligung geht, soll
verhindern, dass ein Projekt in
Etappen aufgeteilt wird und
jeder einzelne Entscheid bis vor
Bundesgericht angefochtenwer-
den kann. Das Verfahren soll
innerhalb von 180Tagen abVor-
liegen aller Unterlagen abge-
schlossen sein.

Bei Wasserkraftwerken will
der Bundesrat aber beim bishe-
rigen zweiteiligen Verfahren
bleiben. Laut Mitteilungwill das
Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunika-
tion (Uvek) in diesem Punkt ei-
ner Forderung der Kantone und
der Strombranche nachkommen.

Weniger Einsprachen
Weiter schlägt der Bundesrat ei-
nenverkürztenRechtsweg fürdie
Planung und den Bauvon Solar-,
Windkraft- und auch Wasser-
kraftanlagen vor.Auf kantonaler
Ebene sollen Beschwerden nur
noch an das obere kantonale Ge-
richt möglich sein. Dieses soll
nach Vorliegen aller Unterlagen
in 180Tagen entscheiden.Dieser
Entscheid kann vors Bundesge-
richt gezogen werden. Einspra-
che erheben können sollen nur
noch Standortgemeinden und
-kantone sowie national tätige
Organisationen.

Schneller gehenmit Projekten
soll es auch, indem die Kantone
in ihren Richtplänen Gebiete
bezeichnen, die sich für Solar-
und Windkraftanlagen eignen,
mit Rücksicht auf Interessen von
Landschaftsschutz, Biotopen,
Wald und Landwirtschaft. Sind
in einem solchen GebietAnlagen
von nationalem Interesse ge-
plant, braucht es im Richtplan
keine auf jedes Projekt bezoge-
ne Grundlage mehr.

Zudem soll auch die Planung
für den Stromnetz-Ausbau be-
schleunigtwerden.DerBund soll
darauf verzichten, für Höchst-
spannungsleitungen ein Pla-
nungsgebiet festzusetzen. Neu
soll ein Planungskorridor festge-
legt und im Korridor dann
die Leitungsführung bestimmt
werden. (SDA)

Schub für
Solar-, Wind- und
Wasserkraftanlagen
Erlass Der Bundesrat will
Planung und Bewilligung
beschleunigen.

Beni Gafner

Der Bundesrat hat geplant, am
Mittwoch über ein brisantes Ge-
schäft im Zusammenhang mit
demKrieg in derUkraine zu ent-
scheiden.Dochdazu kamesnicht
abschliessend.Zu grosswar in ei-
ner ersten Diskussion die Unei-
nigkeit, wie diese Zeitung aus
zwei voneinanderunabhängigen
Quellen erfahrenhat.Ein Panzer-
deal zugunsten der Ukraine geht
nun in eine zweiteVerhandlungs-
runde im Bundesrat: Das Justiz-
departement von Bundesrätin
Elisabeth Baume-Schneider soll
eine rechtliche Beurteilung vor-
nehmen,obderRüstungskonzern
Ruag Panzer des Typs Leopard 1
via Deutschland indirekt in die
Ukraine verkaufen darf. Die gan-
ze Rechnung bezahlen würden
die Niederlande.

Es geht um schweres Kriegs-
gerät im grossen Stil, das der
Bundesrat zugunsten der Ukrai-
ne freigeben soll: 96 alte Kampf-
panzer vom Typ Leopard 1, die
sich imBesitz des bundeseigenen
Rüstungskonzerns Ruag befin-
den.Mit ihnen liesse sich auf uk-
rainischer Seite eine ganze Pan-
zerbrigade ausrüsten, die ausge-
bildeten Soldaten – vier pro
Fahrzeug – vorausgesetzt.

Viel Geld für alte Panzer
Die Schweiz hat den «Leo 1» nie
fürVerteidigungszwecke gekauft.
Doch der Rüstungsbetrieb Ruag,
zu hundert Prozent imBesitz der
Eidgenossenschaft, hatte die teil-
weise über fünfzigjährigen Pan-
zer aus ursprünglich deutscher
Produktion 2016 von Italien er-
standen. Damals witterte die
Ruag einGeschäft. In diversenAr-
meen, darunter in Griechenland
und in der Türkei, sind Leopard-
1-Panzer nach wie vor in Ge-
brauch.Mit Ersatzteilhandel lies-
sen sich gute Frankenverdienen,
dachten sich damals die Ruag-
Verantwortlichen. Das Geschäft
wäre wohl auch aufgegangen.

Doch dann kam die Aggressi-
on Russlands und der Krieg.
Plötzlich explodierten die Preise
fürRüstungsgüter, insbesondere
auch fürPanzer.Und so fand sich

in der deutschen Rüstungsfirma
Rheinmetall, mit den Niederlan-
den als Geldgeber im Hinter-
grund, eine Käuferschaft, die der
Ruag die 96 Leopard-1-Panzer als
Gesamtpaket abkaufenwollte.

Der Preis pro Stück «Leo 1» ist
nicht öffentlich bekannt. DerGe-
winn fürdieRuagdürfte aber,wie
Kenner sagen, um einiges höher
liegen, als sich die Ruag-Verant-
wortlichen 2016 erträumt hatten,
als sie das Alteisen für den ge-
plantenErsatzteilhandel kauften.

Druck aus demAusland
Damitwird klar, dass dieserPan-
zerverkauf national und interna-
tional hochpolitisch ist. Auf
mündlichem Weg und via SMS
habendemVernehmennachVer-
treterinnen und Vertreter aus
Brüssel (Nato), Den Haag und
Berlin denDruck auf denBundes-

rat in den letztenTagennochmals
erhöht: Dieser soll den Panzer-
deal zugunsten des erbitterten
Verteidigungskriegs der Ukraine
ermöglichen.

Noch imMärzhatte das Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco)
das Geschäft auf Anfrage der
Ruag bereits rechtsverbindlich
abgelehnt. Doch die Ruag liess
dasGeschäftweiter laufen.Rhein-
metall Deutschland regelte in der
Folge den Deal mit den zahlen-
denNiederlanden rechtsverbind-
lich.EinNeindesBundesrats hät-
te deshalb wohl Proteste von
Nato-Seite,Deutschlandundden
Niederlanden zur Folge.

In seiner Sitzung vom Mitt-
woch lagdemBundesrat dazu ein
umfassender Bericht aus dem
AussendepartementvonBundes-
rat Ignazio Cassis vor. Absender
war das Büro für «Internationale

Sicherheit». Der Bericht, welcher
neben einer politischen Beurtei-
lung auch den rechtlichen Hand-
lungsspielraumdarlegte, fand im
Bundesrat indes keine Mehrheit.
Deshalb soll nundas Justizdepar-
tement einweiteresGutachtener-
stellen. Infrage käme unter ande-
remeineÄnderungdermassgeb-
lichen«Ukraine-Verordnung»des
Bundesrats. Diese verbietet die
Belieferung der Kriegsparteien
RusslandundUkrainemitSchwei-
zer Waffen explizit. Mit Blick auf
die Leopard-1-Panzer im Besitz
der Ruag könnte der Bundesrat
nunviaVerordnungsänderungbe-
stimmen,dassKriegsgerät,dasnie
imGebrauchderSchweizwar,ver-
kauft werden darf.

Mit anderenWorten: DerBun-
desrat erwägt, auf rechtlicher
Ebene eine Spezialregelung zu
formulieren, damit die 96 Leo-

pard-1-Panzeraus demBesitz der
Ruag von Italien aus nach
Deutschland andie FirmaRhein-
metall verkauft werden dürfen,
auchwenn diese zuvor offen de-
klariert hatte, dass sie die Panzer
an die Ukraine liefern werde.

Nach bereits vorliegenden
rechtlichen Beurteilungen aus
dem Seco von SVP-Bundesrat
Guy Parmelin und aus dem EDA
von ist nun also auch noch das
Justizdepartement von Bundes-
rätin Elisabeth Baume-Schneider
(SP) an der Reihe. Dieses muss
bis nächsten Mittwoch einewei-
tere rechtliche Einschätzungüber
die Sachlage liefern.Absehbar ist
schon heute, dass der Bundesrat
an dernächsten Sitzung politisch
entscheidenmuss. Erwird dabei
die Erwartungshaltung aus Den
Haag, Berlin und Brüssel wohl
berücksichtigen.

Leopard 1 – nunwird es konkret
Krieg in der Ukraine Werden die Panzer nun freigegeben? AmMittwoch hat der Bundesrat
das Geschäft erneut vertagt. Nächste Woche soll endgültig entschieden werden.

Ein deutscher Leopard-1-Panzer. Dieser ist leichter gebaut als der Leopard 2, wie ihn die Schweizer Armee heute besitzt. Foto: Getty Images
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